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Bericht und Beschlussempfehlung 

des Bildungsausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 19/2679 

Der Bildungsausschuss hat zu dem ihm durch Plenarbeschluss vom 28. Januar 2021 
überwiesenen Gesetzentwurf Drucksache 19/2679 zahlreiche schriftliche Stellungnah-
men eingeholt, am 6. Mai 2021 eine Anhörung durchgeführt und sich zuletzt am 16. 
Juni 2021 mit dem Gesetzentwurf befasst. 

Mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
von SPD und SSW empfiehlt der Ausschuss dem Landtag, den Gesetzentwurf Druck-
sache 19/2679 in der Fassung der rechten Spalte der nachfolgenden Gegenüberstel-
lung anzunehmen. Änderungen gegenüber der Regierungsvorlage sind durch Fett-
druck kenntlich gemacht. 

 

 

Peer Knöfler 
Vorsitzender 
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Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksache 19/2679 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes 

Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. Juli 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 399), wird wie folgt geändert: 

Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201), wird wie folgt 
geändert:  

1. In der Inhaltsübersicht erhält § 4 folgende 
Bezeichnung: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:  

 a) § 4 erhält folgende Bezeichnung: 

„§ 4 Bildungs- und Erziehungsziele“ „§ 4 Bildungs- und Erziehungsziele“ 

 b) Im Ersten Teil, Abschnitt II werden die 
Worte „§ 4a Digitale Lehr- und Lern-
formen“ eingefügt. 

 c) § 148c erhält folgende Bezeichnung: 

 „§ 148c Notenbildung im Schuljahr 
2021/22“ 

2. In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzu-
satz „(pädagogische Ziele)“ gestrichen. 

2.  unverändert 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 3.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Worte „pä-
dagogischen Ziele“ ersetzt durch die 
Worte „Bildungs- und Erziehungsziele“. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird der Klammerzu-
satz „(pädagogischer Auftrag)“ gestri-
chen. 

 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: a)  unverändert 
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„§ 4 Bildungs- und Erziehungsziele“  

 b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:  

 „Die Schule soll dem jungen Men-
schen zu der Fähigkeit verhelfen, in ei-
ner ständig sich wandelnden und da-
bei zunehmend digitalisierten Welt ein 
erfülltes Leben zu führen.“ 

b) In Absatz 6 Satz 5 wird das Wort „Anlei-
tung“ ersetzt durch das Wort „Erziehung“. 

c) In Absatz 6 Satz 5 wird das Wort „Anlei-
tung“ ersetzt durch das Wort „Erziehung“. 

 d) Folgender neuer Absatz 10 wird einge-
fügt: 

 „(10) Zum Schutz der seelischen und 
körperlichen Unversehrtheit der 
Schülerinnen und Schüler verfügt die 
Schule über ein Präventions- und In-
terventionskonzept insbesondere zu 
Gefährdungen im Zusammenhang mit 
sexualisierter, psychischer und kör-
perlicher Gewalt, zur allgemeinen 
Stärkung und Unterstützung der Per-
sönlichkeitsentwicklung der Schüle-
rinnen und Schüler sowie zu struktu-
rellen Maßnahmen zum Umgang mit 
drohender und bestehender Gefähr-
dung des Kindeswohls.“ 

 e) Die bisherigen Absätze 10 bis 13 wer-
den die Absätze 11 bis 14. 

 5. Folgender neuer § 4a wird eingefügt:  

 „§ 4a 
Digitale Lehr- und Lernformen 

 (1) Zur Erfüllung ihres Auftrags kann die 
Schule auch zur Verfügung stehende di-
gitale Medien und Werkzeuge, insbeson-
dere digitale Lehr- und Lernsysteme und 
Netzwerke, nutzen. 

 (2) Im besonderen Bedarfsfall können di-
gitale Lehr- und Lernformen an die Stelle 
des Präsenzunterrichts treten, wenn der 
Schule sowie Schülerinnen und Schülern 
digitale Lehr- und Lernmittel zur Verfü-
gung stehen. Der besondere Bedarf muss 
eine mögliche Beeinträchtigung des ge-
meinsamen Schullebens gemäß § 2 Ab-
satz 1 und damit der sozialen Integrati-
onsfunktion von Schule überwiegen. 
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Schülerinnen und Schüler, die keinen o-
der keinen vollständigen Zugang zu den 
digitalen Lehr- und Lernformen haben, 
sind durch die Schule in anderer Weise in 
die Lehr- und Lernprozesse einzubezie-
hen und besonders zu unterstützen. Das 
Nähere hierzu kann das für Bildung zu-
ständige Ministerium durch Verwaltungs-
vorschrift regeln.“ 

5. In § 6 Absatz 6 werden die Worte „pädagogi-
schen Auftrages“ ersetzt durch die Worte 
„Bildungs- und Erziehungsauftrages“.  

6.   unverändert  

6. § 11 wird wie folgt geändert:  7.   unverändert 

a) Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fassung:  

„Darüber hinaus besteht die Verpflich-
tung, an vom für Bildung zuständigen Mi-
nisterium zugelassenen Tests, Befragun-
gen und Erhebungen, die der Überprü-
fung der Qualität der schulischen Arbeit 
dienen, teilzunehmen; Gleiches gilt für 
Befragungen im Zusammenhang von 
Tests oder Erhebungen, wenn diese für 
die Untersuchungsergebnisse zur Quali-
tät der schulischen Arbeit geeignet und 
erforderlich sind.“ 

 

b)  In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „pä-
dagogischen Maßnahmen“ ersetzt durch 
die Worte „Bildungs- und Erziehungs-
maßnahmen“. 

 

7. § 16 erhält folgende Fassung: 8. § 16 erhält folgende Fassung:  

„§ 16 
Zeugnis, Leistungsbewertung 

„§ 16 
Zeugnis, Leistungsbewertung 

(1) Die Schülerin und der Schüler haben am 
Ende des Schuljahres und beim Verlassen der 
Schule Anspruch auf ein Zeugnis, in dem die im 
Unterricht erbrachten Leistungen bewertet und 
erreichte Abschlüsse beurkundet werden. 

(1) unverändert 

(2) Die beteiligten Lehrkräfte und die Schulleite-
rin oder der Schulleiter im Rahmen ihrer oder 
seiner Aufgaben bewerten die Leistungen der 
Schülerinnen und Schüler in pädagogischer Ver-
antwortung. Das für Bildung zuständige Ministe-
rium kann nähere Beurteilungsgrundsätze fest-
legen. 

(2) unverändert  

(3) Bei Schülerinnen und Schülern mit einer lang 
andauernden oder vorübergehenden erhebli-

(3) Bei Schülerinnen und Schülern mit einer lang 
andauernden oder vorübergehenden erhebli-
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chen Beeinträchtigung der Fähigkeit, ihr vorhan-
denes Leistungsvermögen darzustellen, hat die 
Schule bei Aufrechterhaltung der fachlichen An-
forderungen der Beeinträchtigung angemessen 
Rechnung zu tragen (Nachteilsausgleich). Von 
einer Bewertung in einzelnen Fächern oder von 
abgrenzbaren fachlichen Anforderungen in allen 
Lernstandserhebungen, Prüfungen und Ab-
schlussprüfungen kann abgesehen werden (No-
tenschutz), 

chen Beeinträchtigung der Fähigkeit, ihr vorhan-
denes Leistungsvermögen darzustellen, hat die 
Schule bei Aufrechterhaltung der fachlichen An-
forderungen der Beeinträchtigung angemessen 
Rechnung zu tragen (Nachteilsausgleich). Von 
einer Bewertung in einzelnen Fächern oder von 
abgrenzbaren fachlichen Anforderungen in allen 
Lernstandserhebungen, Prüfungen und Ab-
schlussprüfungen kann abgesehen werden (No-
tenschutz), 

1. wenn eine Lese-Rechtschreib-Schwäche o-
der eine Beeinträchtigung in der körperlichen 
Motorik, beim Sprechen, in der Sinneswahr-
nehmung oder aufgrund eines autistischen 
Verhaltens vorliegt, 

1. wenn eine Lese-Rechtschreib-Schwäche o-
der eine Beeinträchtigung in der körperlichen 
Motorik, beim Sprechen, in der Sinneswahr-
nehmung oder aufgrund eines autistischen 
Verhaltens vorliegt, 

2. aufgrund derer eine Leistung oder Teilleis-
tung auch unter Gewährung von Nachteil-
sausgleich nicht erbracht und auch nicht 
durch eine andere vergleichbare Leistung er-
setzt werden kann, 

2. aufgrund derer eine Leistung oder Teilleis-
tung auch unter Gewährung von Nachteil-
sausgleich nicht erbracht und auch nicht 
durch eine andere vergleichbare Leistung er-
setzt werden kann, 

3. die einheitliche Anwendung eines allgemei-
nen, an objektiven Leistungsanforderungen 
ausgerichteten Bewertungsmaßstabs zum 
Nachweis des jeweiligen Bildungsstands 
nicht erforderlich ist und 

3. die einheitliche Anwendung eines allgemei-
nen, an objektiven Leistungsanforderungen 
ausgerichteten Bewertungsmaßstabs zum 
Nachweis des jeweiligen Bildungsstands 
nicht erforderlich ist und 

4. die Eltern oder die volljährige Schülerin oder 
der volljährige Schüler dies beantragen. 

4. die Eltern oder die volljährige Schülerin oder 
der volljährige Schüler dies beantragen. 

Im Übrigen bleiben die schulrechtlichen Voraus-
setzungen für das Aufsteigen und die Verset-
zung innerhalb des jeweiligen Bildungsgangs 
sowie für den Erwerb von Abschlüssen unbe-
rührt. Anstelle des Absehens von der Bewertung 
können abgrenzbare fachliche Anforderungen 
zurückhaltend gewichtet werden, wenn dies 
durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist. Art und 
Umfang des Notenschutzes oder der zurückhal-
tenden Gewichtung sind im Zeugnis zu vermer-
ken. Maßnahmen zur individuellen Förderung 
von Schülerinnen und Schülern, die abweichend 
von den regulären Anforderungen der allgemein 
bildenden oder berufsbildenden Schule unter-
richtet werden, bleiben unberührt. 

Im Übrigen bleiben die schulrechtlichen Voraus-
setzungen für das Aufsteigen und die Verset-
zung innerhalb des jeweiligen Bildungsgangs 
sowie für den Erwerb von Abschlüssen unbe-
rührt. Anstelle des Absehens von der Bewertung 
können abgrenzbare fachliche Anforderungen 
zurückhaltend gewichtet werden, wenn dies 
durch Rechts- oder Verwaltungsvorschrift 
vorgesehen ist. Art und Umfang des Notenschut-
zes oder der zurückhaltenden Gewichtung sind 
im Zeugnis zu vermerken. Maßnahmen zur indi-
viduellen Förderung von Schülerinnen und 
Schülern, die abweichend von den regulären An-
forderungen der allgemein bildenden oder be-
rufsbildenden Schule unterrichtet werden, blei-
ben unberührt. 

(4) Das für Bildung zuständige Ministerium kann 
durch Verordnung das Nähere über Formen und 
Arten von Zeugnissen, Notenstufen, eine ent-
sprechende Punktebewertung, weitere Formen 
der Leistungsbewertung, Bewertungsgrund-
sätze, die weiteren Angaben im Zeugnis, die Ge-
währung von Nachteilsausgleich und Noten-

(4)  unverändert  
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schutz einschließlich einer zurückhaltenden Ge-
wichtung sowie von Absatz 1 abweichende Zeit-
punkte, an denen Zeugnisse erteilt werden, re-
geln.“ 

8. § 17 wird wie folgt geändert: 9.  unverändert 

a) Folgender neuer Absatz 2 wird eingefügt:  

„(2) Das Mitführen von Waffen in der 
Schule und bei schulischen Veranstal-
tungen ist untersagt. Als Waffen gelten 
dabei alle Waffen im Sinne des Waffen-
gesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3970, zuletzt ber. 2003 I S. 1957), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), unabhängig 
von waffenrechtlich geregelten Einzeler-
laubnissen oder Regelungen, nach de-
nen der Umgang erlaubnisfrei gestellt ist, 
sowie Gegenstände, die ihrer Art und 
den Umständen nach als Angriffs- oder 
Verteidigungsmittel mitgeführt werden. 
Über Ausnahmen im Rahmen der gelten-
den Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten entscheidet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter.“ 

 

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden 
die Absätze 3 bis 5.“ 

 

9. § 24 erhält folgende Fassung: 10. § 24 erhält folgende Fassung:  

„§ 24 
Zuständige Schule 

„§ 24 
Zuständige Schule 

(1) Die Eltern oder die volljährigen Schülerin-
nen und Schüler wählen im Rahmen der von 
der Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung 
des Schulträgers festgesetzten Aufnahme-
möglichkeiten aus dem vorhandenen Ange-
bot an Grundschulen, weiterführenden allge-
mein bildenden Schulen und Förderzentren 
aus. Wird die Aufnahmemöglichkeit aus 
Gründen einer gleichmäßigen Auslastung 
von Schulen derselben Schulart festgesetzt, 
ist das Einvernehmen des Schulträgers er-
forderlich, soweit nicht ein dringendes öffent-
liches Interesse an der Festsetzung besteht; 
die Träger benachbarter Schulen derselben 
Schulart sind anzuhören. 

(1) Die Eltern oder die volljährigen Schülerin-
nen und Schüler wählen im Rahmen der von 
der Schulaufsichtsbehörde nach Anhörung 
des Schulträgers festgesetzten Aufnahme-
möglichkeiten aus dem vorhandenen Ange-
bot an Grundschulen, weiterführenden allge-
mein bildenden Schulen und Förderzentren 
aus. Wird die Aufnahmemöglichkeit aus 
Gründen einer gleichmäßigen Auslastung 
von Schulen derselben Schulart festgesetzt, 
ist das Einvernehmen des Schulträgers er-
forderlich, soweit nicht ausnahmsweise ein 
dringendes öffentliches Interesse an der 
Festsetzung besteht; die Träger benachbar-
ter Schulen derselben Schulart sind anzuhö-
ren. 

(2) Kann die ausgewählte Schule wegen feh-
lender Aufnahmemöglichkeiten nicht be-
sucht werden, sind die Schülerinnen und 

(2)  unverändert  
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Schüler in die zuständige Schule aufzuneh-
men. Zuständig ist eine Schule des Schulträ-
gers, in dessen Gebiet die zum Schulbesuch 
verpflichteten Kinder und Jugendlichen ihre 
Wohnung haben. Sind mehrere Schulen ei-
ner Schulart vorhanden, legt der Schulträger 
mit Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde 
die zuständige Schule fest. Wird eine Schul-
art gewählt, die der Schulträger des Wohnor-
tes nicht vorhält, bestimmt die Schulauf-
sichtsbehörde die zuständige Schule im Ge-
biet eines anderen Schulträgers nach des-
sen Anhörung. 

(3) Die Schulaufsicht kann vor Beginn des 
Anmeldeverfahrens im Einvernehmen mit 
dem Schulträger und den Trägern benach-
barter Schulen derselben Schulart einen Zu-
ständigkeitsbereich für die Schule festlegen, 
soweit dies aus Gründen einer gleichmäßi-
gen Auslastung von Schulen derselben 
Schulart erforderlich ist; besteht ein dringen-
des öffentliches Interesse, kann ein Zustän-
digkeitsbereich nach Anhörung der Schulträ-
ger gebildet werden. Eltern oder volljährige 
Schülerinnen und Schüler, die im Zuständig-
keitsbereich einer Schule ihre Wohnung ha-
ben, sind nicht zur Anmeldung an dieser 
Schule verpflichtet. 

(3) Die Schulaufsicht kann vor Beginn des 
Anmeldeverfahrens im Einvernehmen mit 
dem Schulträger und den Trägern benach-
barter Schulen derselben Schulart einen Zu-
ständigkeitsbereich für die Schule festlegen, 
soweit dies aus Gründen einer gleichmäßi-
gen Auslastung von Schulen derselben 
Schulart erforderlich ist; besteht ausnahms-
weise ein dringendes öffentliches Interesse, 
kann ein Zuständigkeitsbereich nach Anhö-
rung der Schulträger gebildet werden. Eltern 
oder volljährige Schülerinnen und Schüler, 
die im Zuständigkeitsbereich einer Schule 
ihre Wohnung haben, sind nicht zur Anmel-
dung an dieser Schule verpflichtet. 

(4) Die Schulaufsichtsbehörde kann eine 
Schülerin oder einen Schüler mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf abweichend von 
den Absätzen 1 bis 3 der Schule zuweisen, 
in der dem individuellen Förderbedarf am 
besten entsprochen werden kann. Wird die 
Schülerin oder der Schüler im gemeinsamen 
Unterricht nach § 5 Absatz 2 unterrichtet, 
legt die Schulaufsichtsbehörde auch das zu-
ständige Förderzentrum fest. 

(4)  unverändert  

(5) Die Aufnahme in berufsbildende Schulen 
erfolgt im Rahmen der von der Schulauf-
sichtsbehörde festgesetzten Aufnahmemög-
lichkeiten. Bei Berufsschulen ist abweichend 
von Satz 1 die zuständige Schule zu besu-
chen. Die Zuständigkeit richtet sich danach, 
in welchem Gebiet die zum Schulbesuch 
Verpflichteten ihre Ausbildungsstätte haben. 
Für Bezirksfachklassen bestimmt das für Bil-
dung zuständige Ministerium die zuständige 
Schule. Dies gilt auch für Umschülerinnen 
und Umschüler nach § 23 Absatz 6. Mit Zu-
stimmung ihres Ausbildungsbetriebes kön-
nen die zum Schulbesuch Verpflichteten an 
einer anderen als der zuständigen Schule im 
Rahmen verfügbarer Plätze in vorhandenen 

(5)  unverändert  
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Klassen aufgenommen werden, wenn diese 
näher oder verkehrsgünstiger zu ihrer Woh-
nung oder Ausbildungsstätte liegt. Besteht 
kein Ausbildungsverhältnis, ist die Berufs-
schule des Schulträgers zuständig, in des-
sen Gebiet die zum Schulbesuch Verpflich-
teten ihre Wohnung haben. Satz 6 gilt ent-
sprechend. 

(6) Die Schulaufsichtsbehörde kann Kinder, 
Jugendliche, Schülerinnen und Schüler aus 
wichtigem Grund abweichend von den Ab-
sätzen 1 bis 5 einer bestimmten Schule zu-
weisen. Ein wichtiger Grund kann insbeson-
dere in der angemessenen Nutzung vorhan-
dener Schulen oder in einem sonstigen 
schulorganisatorischen Anlass bestehen. 
Der Träger der aufnehmenden Schule ist vor 
der Zuweisung anzuhören.“ 

(6)  unverändert  

10. § 25 wird wie folgt geändert: 11. § 25 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 Nummer 2 werden die Worte 
„pädagogischen Auftrages“ ersetzt durch 
die Worte „Bildungs- und Erziehungsauf-
trages“. 

a)  unverändert  

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: b)  unverändert  

„(3) Ordnungsmaßnahmen sind:  

1. Schriftlicher Verweis,  

2. Ausschluss auf Zeit von Schulveran-
staltungen außerhalb des Unter-
richts, 

 

3. Ausschluss in einem Fach bei schwe-
rer oder wiederholter Störung des 
Unterrichts in diesem Fach bis zu ei-
ner Dauer von drei Wochen, 

 

4. vorübergehende Zuweisung in eine 
Parallelklasse oder eine entspre-
chende organisatorische Gliederung 
bis zu einer Dauer von vier Wochen, 

 

5. Ausschluss vom Unterricht bis zu ei-
ner Dauer von drei Wochen, 

 

6. Überweisung in eine Parallelklasse 
oder eine entsprechende organisato-
rische Gliederung, 

 

7. Überweisung in eine andere Schule 
mit dem gleichen Bildungsabschluss. 
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Körperliche Gewalt und andere entwürdi-
gende Maßnahmen sind verboten. Ord-
nungsmaßnahmen sollen pädagogisch 
begleitet werden. Die Maßnahmen nach 
Satz 1 Nummer 4 bis 7 sollen nur bei 
schwerem oder wiederholtem Fehlver-
halten der Schülerin oder des Schülers 
angewandt werden.“ 

 

 c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 „(4) Die Ordnungsmaßnahme muss in 
einem angemessenen Verhältnis zum 
Anlass stehen. Vor einer Ordnungs-
maßnahme sind die Schülerin oder 
der Schüler und im Falle der Minder-
jährigkeit ihre oder seine Eltern zu hö-
ren. Eine in der Klasse tätige sozialpä-
dagogische Fachkraft soll Gelegen-
heit zur Stellungnahme erhalten. Die 
Schülerin oder der Schüler kann eine 
zur Schule gehörende Person ihres o-
der seines Vertrauens beteiligen.“ 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 3 Satz 1 Nr. 5“ ersetzt durch die An-
gabe „Absatz 3 Satz 1 Nummer 7“. 

d)  unverändert  

d) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 3 Satz 1 Nr. 5“ ersetzt durch die An-
gabe „Absatz 3 Satz 1 Nummer 7“. 

e)  unverändert  

e)  In Absatz 7 Satz 2 wird das Wort „sieben“ 
ersetzt durch das Wort „zehn“. 

f)  unverändert  

f) In Absatz 8 wird die Angabe „Absatz 3 
Satz 1 Nr. 2 bis 5“ ersetzt durch die An-
gabe „Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 bis 7“. 

g)  unverändert  

11. § 29 wird wie folgt geändert: 12.  unverändert 

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „pä-
dagogischen Auftrag“ ersetzt durch die 
Worte „Bildungs- und Erziehungsauf-
trag“. 

 

b) In Absatz 4 werden die Worte „pädagogi-
schen Auftrag“ ersetzt durch die Worte 
„Bildungs- und Erziehungsauftrag“. 

 

12. § 30 wird folgt geändert: 13. § 30 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 werden vor 
den Worten „Vor- und Familienname“ die 
Worte „Schüler-Kennnummer (auch lan-
deseindeutig),“ eingefügt. 

aa) In Satz 2 Nummer 1 werden vor den 
Worten „Vor- und Familienname“ die 
Worte „Schüler-Kennnummer (auch 
landeseindeutig),“ eingefügt. 
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 bb) Folgende Sätze 4 und 5 werden an-
gefügt: 

 „Darüber hinaus dürfen personen-
bezogene Daten verarbeitet wer-
den, soweit dies zur Nutzung digi-
taler Lehr- und Lernformen im 
Sinne des § 4a erforderlich ist. 
Dies gilt auch für Daten, die erst 
bei der Nutzung entstehen.“ 

b) In Absatz 2 werden folgende Sätze ange-
fügt: 

b)  unverändert 

„Es kann ferner für die Schulen für deren 
Verwaltungs- oder deren pädagogisch-
didaktische Tätigkeit eine andere Stelle 
als Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 
der Verordnung (EU) 2016/6791 beauf-
tragen, personenbezogene Daten von 
Schülerinnen und Schülern und deren El-
tern in einem automatisierten Verfahren 
zu verarbeiten; die Schulen bleiben für 
die Datenverarbeitung verantwortlich, 
das für Bildung zuständige Ministerium 
ist zentral für die Gewährleistung der 
Ordnungsgemäßheit des automatisierten 
Verfahrens verantwortlich. Für automati-
sierte Verfahren, die mehreren Verant-
wortlichen gemeinsam die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ermöglichen, 
kann das für Bildung zuständige Ministe-
rium auf Grundlage von § 7 Absatz 4 des 
Landesdatenschutzgesetzes durch Ver-
ordnung Regelungen festlegen und eine 
zentrale Stelle bestimmen. Es kann fer-
ner die nach Artikel 28 Absatz 3 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 erforderlichen 
Bestimmungen durch Verordnung re-
geln.“ 

 

   c) In Absatz 11 wird in Nummer 10 der 
Punkt durch ein Komma ersetzt und 
folgende neue Nummer 11 angefügt:  

 „11. besondere technische und orga-
nisatorische Maßnahmen, die die 
Nutzung von digitalen Lehr- und 
Lernformen nach § 4a erforderlich 
macht.“ 

13. § 33 wird wie folgt geändert: 14.  unverändert 

                                            
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-
tenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 S. 1, zuletzt ber. 2018 ABI. L 127 S. 2). 
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a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „pä-
dagogischen Auftrages“ ersetzt durch die 
Worte „Bildungs- und Erziehungsauftra-
ges“. 

 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) In Erfüllung ihrer Aufgaben sind die 
Schulleiterinnen und Schulleiter gegen-
über den Lehrkräften, den an der Schule 
tätigen Personen nach § 34 Absatz 5 
bis 7 und dem Verwaltungs- und Hilfsper-
sonal des Schulträgers weisungsberech-
tigt. Sie entscheiden in allen Angelegen-
heiten, in denen nicht aufgrund einer 
Rechts- oder Verwaltungsvorschrift eine 
andere Stelle zuständig ist. Die Schullei-
terinnen und Schulleiter sorgen dafür, 
dass die Lehrkräfte bei allen Bildungs- 
und Erziehungsfragen zusammenwirken. 
Zu ihrem Verantwortungsbereich gehört 
auch die Ausbildung der Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst. Sie entscheiden im 
Rahmen der von der Lehrerkonferenz 
beschlossenen Grundsätze über die 
Fortbildungsplanung.“ 

 

14. § 34 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 15.  unverändert 

„(1) Lehrkräfte gestalten den Unterricht und 
die Förderung der Persönlichkeitsbildung im 
Rahmen der Bildungs- und Erziehungsziele 
gemäß § 4, der Lehrpläne und Fachanforde-
rungen sowie des Schulprogramms in eige-
ner pädagogischer Verantwortung. Sie sind 
dabei an die Weisungen und Anordnungen 
der Schulleiterin oder des Schulleiters und 
der Schulaufsichtsbehörden gebunden. Sie 
fördern alle Schülerinnen und Schüler um-
fassend und beraten deren Eltern in schuli-
schen Angelegenheiten. Lehrkräfte wirken 
an der Gestaltung des Schullebens, an der 
Organisation der Schule und an der Fortent-
wicklung der Qualität schulischer Arbeit aktiv 
mit; damit verbunden ist auch die Verpflich-
tung, nach Anordnung des für Bildung zu-
ständigen Ministeriums an Tests, Befragun-
gen und Erhebungen teilzunehmen, die der 
Überprüfung der Qualität schulischer Arbeit 
dienen. Lehrkräfte stimmen sich in der päda-
gogischen Arbeit untereinander ab und ar-
beiten zusammen. Sie wirken bei der Ausbil-
dung von Lehrkräften im Vorbereitungs-
dienst mit.“ 

 

15. § 39 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 16.  unverändert 
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„(3) Bewerbungen von an der betreffenden 
Schule tätigen Lehrkräften dürfen nur be-
rücksichtigt werden, wenn besondere 
Gründe dafür vorliegen. Diese Einschrän-
kung gilt nicht, wenn es sich bereits um eine 
wiederholte Ausschreibung der Stelle han-
delt.“ 

 

16. § 46 erhält folgende Fassung: 17.  unverändert  

„§ 46 
Halligschulen 

 

(1) Auf den Halligen werden in eigenständigen 
Unterrichtseinrichtungen schulpflichtige Kinder 
in einer Lerngruppe bis zur Jahrgangsstufe neun 
unterrichtet (Halligschulen). Die Aufnahme in die 
Lerngruppe führt zur Begründung eines Schul-
verhältnisses nach § 21 Absatz 1. Die für die 
Grundschule und die Gemeinschaftsschule gel-
tenden Bestimmungen dieses Gesetzes und der 
Verordnungen nach § 126 Absatz 2 finden ent-
sprechende Anwendung. Eine Halligschule ist 
zur Durchführung von Prüfungen und der Ertei-
lung von Abschlüssen berechtigt, soweit durch 
die Beteiligung einer weiterführenden allgemein 
bildenden Schule an der Unterrichtsgestaltung 
und dem Prüfungsverfahren die Anforderungen 
an Abschlüsse der Sekundarstufe I erfüllt wer-
den können. 

 

(2) Abweichend von § 9 Absatz 2 können Hal-
ligschulen mit Grundschulen und Gemein-
schaftsschulen organisatorisch verbunden wer-
den.“ 

 

17. In § 48 Absatz 1 Satz 1 erhält die Nummer 1 
folgende Fassung: 

18.  unverändert 

„1. unter Berücksichtigung der Planung um-
liegender Schulträger Schulentwick-
lungspläne aufzustellen und regelmäßig 
fortzuschreiben und sich an der Abstim-
mung eines Schulentwicklungsplanes 
auf Kreisebene zu beteiligen; dabei sind 
insbesondere zur Sicherung ausreichen-
der Oberstufenkapazitäten die Berufli-
chen Gymnasien einzubeziehen; die 
Schulentwicklungspläne sind dem für Bil-
dung zuständigen Ministerium und, so-
weit diese die berufsbildenden Schulen 
einschließlich der Regionalen Berufsbil-
dungszentren (RBZ) betreffen, auch dem 
SHIBB vorzulegen,“ 

 

18. § 51 Satz 3 erhält folgende Fassung: 19.  unverändert 
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„Die Schulentwicklungsplanung ist mit den 
Schulträgern im Kreis und kreisübergreifend 
abzustimmen und dem für Bildung zuständi-
gen Ministerium sowie, soweit diese die be-
rufsbildenden Schulen einschließlich der 
RBZ betrifft, auch dem SHIBB vorzulegen.“ 

 

19. In § 60 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „bei-
den“ ersetzt durch das Wort „beteiligten“. 

20.  unverändert 

20. § 62 wird wie folgt geändert: 21.  unverändert 

a) Absatz 4 Satz 5 erhält folgende Fassung:  

„Je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
des technischen Personals und der Ver-
waltungskräfte sowie insbesondere in 
Berücksichtigung der besonderen Anlie-
gen der schulischen Ganztagsangebote 
eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Beschäftigten nach § 34 Absatz 6 sind 
Mitglieder der Schulkonferenz mit bera-
tender Stimme.“ 

 

b) Folgender Absatz 12 wird angefügt:  

„(12) Soweit nicht über personenbezo-
gene Angelegenheiten beraten wird, 
können in den Fällen von Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 und 2 bis zu zwei und in den 
Fällen von Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 
und 4 bis zu drei Klassensprecherinnen 
oder Klassensprecher aus den Jahr-
gangstufen 5 und 6 an den Sitzungen mit 
beratender Stimme teilnehmen. In der 
Sitzung der Schulkonferenz gelten sie als 
Mitglieder der Schulkonferenz. Die Klas-
sensprecherinnen und Klassensprecher 
stimmen sich ab, wer an der jeweils 
nächsten Sitzung der Schulkonferenz 
teilnimmt.“ 

 

21. In § 63 Absatz 1 Nummer 1 werden die 
Worte „pädagogischen Arbeit“ ersetzt durch 
die Worte „Erziehungs- und Unterrichtsar-
beit“. 

22.  unverändert 

22. § 64 wird wie folgt geändert: 23.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „pä-
dagogische Arbeit“ ersetzt durch die 
Worte „Erziehungs- und Unterrichtsar-
beit“. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 1 werden die Worte „pä-
dagogischen Fragen“ ersetzt durch 
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die Worte „Bildungs- und Erziehungs-
fragen“. 

bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung:  

„4. den Antrag auf Überweisung in 
eine andere Schule mit dem glei-
chen Bildungsabschluss nach 
§ 25 Absatz 3 Satz 1 Nummer 7; 
sie hat der Schulkonferenz über 
ihre diesbezüglichen Beschlüsse 
zu berichten,“ 

 

23. § 65 wird wie folgt geändert: 24.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem 
Wort „Klassenelternbeirats“ die Worte „, 
einer weiteren Klassensprecherin oder 
eines weiteren Klassensprechers“ einge-
fügt. 

 

b) Absatz 2 Nummer 6 erhält folgende Fas-
sung: 

 

„6. Ordnungsmaßnahmen nach § 25 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 6 und die 
Widersprüche hiergegen,“ 

 

c) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„Berät die Klassenkonferenz über Ord-
nungsmaßnahmen oder Widersprüche 
gegen Ordnungsmaßnahmen, führt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder 
eine von ihr oder ihm bestimmte Lehr-
kraft den Vorsitz.“ 

 

24. § 68 wird wie folgt geändert: 25.  unverändert 

a) Folgender neuer Absatz 9 wird eingefügt:  

„(9) Sitzungen können im Bedarfsfall 
auch unter Einsatz geeigneter informati-
onstechnischer Übertragungsverfahren 
durchgeführt werden, in denen sich die 
Konferenzteilnehmerinnen und Konfe-
renzteilnehmer gegenseitig in Echtzeit 
sehen und hören oder nur hören können. 
Soweit Wahlen nicht gemäß Absatz 7 
Satz 1 2. Halbsatz offen erfolgen, ist si-
cherzustellen, dass die Wahlhandlung 
geheim vorgenommen werden kann und 
nur die Wahlberechtigten die ihnen je-
weils zustehende Zahl an Stimmen abge-
ben.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 9 wird der neue Ab-
satz 10. 
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c) Folgender Absatz 11 wird angefügt:  

„(11) Innerhalb des schulischen Bil-
dungsauftrages nach § 4 unterstützen 
die Schulleiterin oder der Schulleiter so-
wie die Lehrkräfte die Schülerinnen und 
Schüler, ihre Mitwirkungsrechte in Konfe-
renzen rechtmäßig wahrnehmen zu kön-
nen.“ 

 

25. In § 69 Absatz 2 Satz 2 werden die Worte 
„pädagogischen Angelegenheiten“ ersetzt 
durch die Worte „Angelegenheiten der Erzie-
hung und des Unterrichts“. 

26.  unverändert 

26. § 70 wird wie folgt geändert: 27.  unverändert 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „der 
Förderung der Persönlichkeitsbildung 
und dem Unterricht“ ersetzt durch die 
Worte „Erziehung und Unterricht“. 

 

b) In Absatz 3 Nummer 5 werden die Worte 
„die Förderung der Persönlichkeitsbil-
dung und den Unterricht“ ersetzt durch 
die Worte „Erziehung und Unterricht“. 

 

 28. § 72 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 „Der Schulelternbeirat wird aus je einem 
von den Klassenelternbeiräten aus ihrer 
Mitte gewählten Mitglied gebildet; Klas-
senelternbeiräte einer ganzen Jahrgangs-
stufe gemäß § 69 Absatz 1 Satz 2, § 71 Ab-
satz 1 wählen für je angefangene 29 Schü-
lerinnen und Schüler ein Mitglied für den 
Schulelternbeirat.“ 

 29. § 73 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

 „Der Kreiselternbeirat für die Grundschu-
len und Förderzentren umfasst höchs-
tens zwölf Mitglieder, die von den Dele-
gierten der vorhandenen Schulelternbei-
räte aus deren Mitte gewählt werden; es 
soll sichergestellt werden, dass die För-
derzentren durch mindestens ein Mitglied 
im Kreiselternbeirat vertreten werden.“ 

 30. § 74 wird wie folgt geändert:  

 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 „(2) Jeder Kreiselternbeirat wählt aus 
seiner Mitte ein Mitglied für den Land-
eselternbeirat. Werden im Landesel-
ternbeirat für die Grundschulen und 
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Förderzentren Eltern aus Förderzen-
tren nicht durch ein Mitglied vertreten, 
können die Mitglieder aus Förderzen-
tren in den Kreiselternbeiräten ein zu-
sätzliches Mitglied in den Landesel-
ternbeirat wählen.“ 

27. In § 74 Absatz 4 Satz 2 werden die Worte 
„pädagogischen Fragen“ ersetzt durch die 
Worte „Bildungs- und Erziehungsfragen“. 

b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte „pä-
dagogischen Fragen“ ersetzt durch die 
Worte „Bildungs- und Erziehungsfragen“. 

 31. § 75 Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung: 

 „Das für Bildung zuständige Ministerium 
bestimmt durch Verordnung das Wahl-
verfahren (Wahlordnung) und die Höhe 
der Reisekostenvergütung und des Sit-
zungsgeldes sowie bei Landeselternbei-
räten Voraussetzungen und Höhe eines 
Zuschusses zu den notwendigen nachge-
wiesenen Kosten einer entgeltlichen Be-
treuung von Kindern für die Teilnahme an 
Sitzungen.“ 

28. § 76 wird wie folgt geändert: 32. § 76 wird wie folgt geändert:  

 a) Absatz 1 wird folgender Satz 5 ange-
fügt: 

 „Die Mitglieder der Landeselternbei-
räte sowie deren Vorstände erhalten 
für die Teilnahme an Sitzungen einen 
Zuschuss zu den notwendigen nach-
gewiesenen Kosten einer entgeltli-
chen Betreuung von Kindern, bei Mit-
gliedern der Kreiselternbeiräte sowie 
deren Vorständen entscheidet der 
Kostenträger gemäß § 75 Absatz 1 
Nummer 2 über die Gewährung eines 
solchen Zuschusses.“ 

a) Folgender neuer Absatz 5 wird eingefügt: b)  unverändert  

„(5) Sitzungen der Elternbeiräte sowie El-
ternversammlungen gemäß § 69 können 
im Bedarfsfall auch unter Einsatz geeig-
neter informationstechnischer Übertra-
gungsverfahren durchgeführt werden, in 
denen sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer gegenseitig in Echtzeit sehen 
und hören oder nur hören können. So-
weit Wahlen nicht entsprechend § 68 Ab-
satz 7 Satz 1 2. Halbsatz oder gemäß der 
Wahlverordnung für Elternbeiräte vom 7. 
Mai 2012 (NBl. MBK Schl.-H. S. 113), ge-
ändert durch Verordnung vom 31. Mai 
2017 (NBl. MBWK Schl.-H. S. 176), offen 
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erfolgen, ist sicherzustellen, dass die 
Wahlhandlung geheim vorgenommen 
werden kann und nur die Wahlberechtig-
ten die ihnen jeweils zustehende Zahl an 
Stimmen abgeben.“ 

b) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden 
die Absätze 6 und 7. 

c)  unverändert  

29. § 82 wird wie folgt geändert: 33.  unverändert  

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 

 

„Die Schülervertretungen der berufsbil-
denden Schulen können sich an den 
Kreisschülervertretungen der weiterfüh-
renden allgemein bildenden Schulen be-
teiligen.“ 

 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„(2) Die Kreisschülervertretung unter-
stützt die Arbeit der Schülervertretung an 
den Schulen der jeweiligen Schulart so-
wie an den nach Absatz 1 Satz 2 betei-
ligten berufsbildenden Schulen.“ 

 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wor-
ten „der einzelnen Schule“ die Worte 
„nach Absatz 1 Satz 1 und 2“ eingefügt. 

 

30. In § 83 Absatz 4 Satz 4 werden die Worte 
„eine Stellvertreterin oder einen Stellvertre-
ter“ ersetzt durch die Worte „bis zu drei Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter“. 

34.  unverändert 

31. § 84 wird wie folgt geändert: 35.  unverändert 

a) Folgender neuer Absatz 9 wird eingefügt:   

„(9) Sitzungen können im Bedarfsfall 
auch unter Einsatz geeigneter informati-
onstechnischer Übertragungsverfahren 
durchgeführt werden, in denen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen-
seitig in Echtzeit sehen und hören oder 
nur hören können. Soweit Wahlen nicht 
entsprechend § 68 Absatz 7 Satz 1 2. 
Halbsatz offen erfolgen, ist sicherzustel-
len, dass die Wahlhandlung geheim vor-
genommen werden kann und nur die 
Wahlberechtigten die ihnen jeweils zu-
stehende Zahl an Stimmen abgeben.“ 

 

b) Die bisherigen Absätze 9 und 10 werden 
die Absätze 10 und 11. 
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32. In § 87 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 17 Abs. 2 und 3“ ersetzt durch die Angabe 
„§ 17 Absatz 3 und 4“. 

36.  unverändert 

33. § 92 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 37.  unverändert 

„Soweit die Schülerinnen und Schüler nicht 
bereits über einen Mittleren Schulabschluss 
verfügen, erwerben sie diesen mit der Ver-
setzung in die Qualifikationsphase.“ 

 

34. § 106 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fas-
sung: 

38.  unverändert 

„Innerhalb dieses Verantwortungsbereichs 
kann sie oder er den Lehrkräften Weisungen 
erteilen und entscheidet in allen Angelegen-
heiten, in denen nicht aufgrund einer Rechts- 
oder Verwaltungsvorschrift eine andere 
Stelle zuständig ist.“ 

 

35. § 110 Absatz 2 werden folgende Sätze an-
gefügt: 

39.  unverändert  

„Soweit nicht jeweils eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Lehrkräfte, der Eltern nach § 98 
Absatz 1 Satz 1 und der Schülerinnen und 
Schüler dem Verwaltungsrat als stimmbe-
rechtigtes Mitglied angehört, kann sie oder er 
an den Sitzungen des Verwaltungsrates in 
Ausübung der Aufgabe des Schulleiterwahl-
ausschusses mit beratender Stimme teilneh-
men. Die Vertreterin oder der Vertreter der 
Lehrkräfte wird von der pädagogischen Kon-
ferenz, die Vertreterin oder der Vertreter der 
Eltern wird vom Schulelternbeirat und die 
Vertreterin oder der Vertreter der Schülerin-
nen und Schüler wird von der Versammlung 
in sinngemäßer Anwendung von § 99 Absatz 
2 Satz 3 gewählt.“ 

 

36. § 115 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 40.  unverändert 

„Der Antrag auf Errichtung und Betrieb einer 
Ersatzschule ist spätestens bis zum 31. März 
zum kommenden Schuljahr zu stellen. An-
träge, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, 
gelten als für den Beginn des übernächsten 
Schuljahres gestellt.“ 

 

 41. § 124 Absatz 2 Satz 3 erhält folgende Fas-
sung: 

 „Die §§ 119 mit Ausnahme des Absatz 4 
Satz 4, 122, 123 und 123 a finden entspre-
chende Anwendung.“ 
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37. § 125 Absatz 3 Nummer 2 erhält folgende 
Fassung: 

42.  unverändert  

„2. die Fachaufsicht über Erziehung und Un-
terricht in den Schulen,“ 

 

38. § 126 wird wie folgt geändert: 43.  unverändert 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „pä-
dagogischen Ziele“ ersetzt durch die 
Worte „Bildungs- und Erziehungsziele“. 

 

b) In Absatz 3 Satz 5 wird das Wort „Ange-
botes“ ersetzt durch die Worte „Bildungs- 
und Erziehungsangebotes“. 

 

39. In § 127 Satz 1 werden die Worte „pädago-
gischen Ziele“ ersetzt durch die Worte „Bil-
dungs- und Erziehungsziele“. 

44.  unverändert 

40. In § 129 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 16 Absatz 1 Satz 2“ ersetzt durch die An-
gabe „§ 16 Absatz 4“. 

45.  unverändert  

41. In § 134 Absatz 1 Satz 3 werden die Worte 
„in pädagogischen Fragen“ ersetzt durch die 
Worte „der schulischen Erziehung“. 

46.  unverändert 

42. In § 140 Absatz 3 wird folgender neuer 
Satz 3 eingefügt: 

47. In § 140 Absatz 3 wird folgender neuer Satz 
3 eingefügt: 

„In den Fällen einer Antragstellung nach 
§ 81 a Aufenthaltsgesetz i.d.F. der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I 
S. 162), zuletzt geändert durch Artikel 169 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328), finden für die Bewertung gemäß 
Satz 1 und 2 die Regelungen zum Verfahren 
und zu den Fristen gemäß § 14 a Berufsqua-
lifikationsfeststellungsgesetz Schleswig-Hol-
stein vom 1. Juni 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 92), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Dezember 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
XYXY), entsprechende Anwendung.“ 

„In den Fällen einer Antragstellung nach 
§ 81 a Aufenthaltsgesetz i. d. F. der Be-
kanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), zuletzt geändert durch Arti-
kel 169 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328), finden für die Bewertung 
gemäß Satz 1 und 2 die Regelungen zum 
Verfahren und zu den Fristen gemäß § 14 a 
Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
Schleswig-Holstein vom 1. Juni 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 92), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 1017), entsprechende 
Anwendung.“  

43. In § 141 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 25 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4“ ersetzt durch 
die Angabe „§ 25 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 
bis 6“. 

48.  unverändert 

44. In § 144 Absatz 1 Nummer 2 werden nach 
dem Wort „Unterricht“ die Worte „oder an ei-
ner sonstigen pflichtigen Schulveranstal-
tung“ eingefügt. 

49.  unverändert 

 50. In § 145 wird folgender Satz 4 angefügt: 
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Gesetzentwurf der Landesregierung: Ausschussvorschlag: 

 „Das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) wird nach Maßgabe der Bestimmun-
gen über digitale Lehr- und Lernformen 
(§ 4a) sowie die Verarbeitung von Daten 
nach § 30 Absatz 1 Satz 4 und 5 einge-
schränkt.“ 

 51. § 148c erhält folgende Fassung: 

 „§ 148c  
Notenbildung im Schuljahr 

2021/22 

 Soweit im Schuljahr 2021/22 aufgrund des 
Corona-Pandemie-Geschehens in der Schule 
kein oder nur ein eingeschränkter Unterricht 
stattfinden kann, sind fachbezogene Leistun-
gen, die Schülerinnen und Schüler auf Veran-
lassung der Schule außerhalb des Präsen-
zunterrichts erbringen, bei der Leistungsbe-
wertung und Notenbildung zu berücksichti-
gen, sofern eine angemessene Gewichtung 
der Leistung möglich ist.“ 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2021 in Kraft.  unverändert  

 


